
         - Anhänger 

 

Allgemeine Mietbedingungen 
 

Reservation 

 

Der so.fit-Anhänger und das Spielmaterial stehen allen Interessierten 
zur Verfügung. Bitte reservieren Sie den Anhänger frühzeitig, dies 
erleichtert uns die Planung. Die Reservationswünsche werden in 
zeitlicher Reihenfolge der Anfragen berücksichtigt. Langfristige 
Reservationen werden übers laufende Kalenderjahr hinaus 
entgegengenommen (so.fit-Labelschulen haben Priorität). 
Auch kurzfristig geplante Vermietungen sind möglich, ein Anruf lohnt 
sich. 

Transport 

 

Der Anhänger ist während der Saison (Mitte März bis Ende Oktober) 
an mehrere Veranstalter nacheinander vermietet und wird in der Regel 
von den Benutzenden selber, mit eigenem Zugfahrzeug, von Ort zu 
Ort überführt (holen und/oder bringen). Es ist aber auch möglich, dass 
der Transport durch die Sportfachstelle erledigt wird (gegen eine 
Gebühr). 

Anhänger 

 

Typ: WM Meyer AZ 1325/151 
Leergewicht: 425 kg  
Gesamtgewicht: 1300 kg 

Rücktritt 

 

Eine einseitige Auflösung des Mietverhältnisses (z.B. Absage der 
Spielaktion) ist bis mindestens 2 Wochen vor dem Anlass der 

Sportfachstelle zu melden. Bei Absagen 14 Tage bis spätestens 1 Tag 
vor dem reservierten Datum wird der halbe Mietpreis in Rechnung 
gestellt. 
Kurzfristigere Rücktritte oder nicht rechtzeitig gemeldeten Absagen 
stellen wir zum vollen Mietpreis in Rechnung. 

Material 

 

Die Veranstaltenden haften für Schäden durch missbräuchliche 
Nutzung, die während des Anlasses am Spielmaterial entstehen. 
Verlorenes Material und defekte Spielgeräte müssen spätestens bei der 
Rückgabe des Anhängers gemeldet werden und werden in Rechnung 
gestellt. Das Beladen des Anhängers MUSS nach Video-Anleitung 
erfolgen (https://youtu.be/YQgwgeOnRgo)! 
 

Versicherung 

 

Das Spielmaterial ist nicht versichert, es sei denn, es befinde sich bei 
einem Schadenfall im geschlossenen Anhänger. Für Unfälle und 
Schäden, die im Umgang mit den Spielgeräten und den Materialien 
entstehen, übernimmt die Sportfachstelle keine Haftung.  
Die Versicherung während eines Spielanlasses ist Sache der 
Teilnehmenden. 

Schäden Bei Schäden am Anhänger übernimmt der Mieter die volle Haftung. 

Gültig ab 1.9.2015 


